
 Stellungnahme zur Verfassungsmäßigkeit von § 370a AO 
 

Die Wirtschaftsprüferkammer hat mit Schreiben vom 14. Dezember 2004 gegenüber dem Bun-
desministerium der Finanzen zur Frage der Verfassungsmäßigkeit von § 370a AO wie nachfol-
gend wiedergegeben Stellung genommen: 

 

Die Bundessteuerberaterkammer hat Ihnen gegenüber unter dem 12. November 2004 zur Ver-
fassungsmäßigkeit von § 370a AO Stellung genommen und uns im Nachgang darüber unterrich-
tet.  

Auch unser Haus möchte insbesondere vor dem Hintergrund des Beschlusses des 5. Straf-
senats des BGH vom 22. Juli 2004 (5 StR 85/04) ebenfalls dafür eintreten, § 370a AO zu strei-
chen, da diese Regelung verfassungsrechtlich bedenklich und rechtspolitisch verfehlt ist. Um 
Wiederholungen zu vermeiden, schließen wir uns hiermit der Stellungnahme der Bundessteuer-
beraterkammer vollumfänglich an. 

Stellungnahme der Bundessteuerberaterkammer: 
www.bstbk.de/muster_stbk/oeffentlich/pdf/5/Stell29-12.11.04.pdf 
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